
 

 

Bitte bei Zahlungen und Schriftverkehr 
immer angeben: 

Kassenzeichen: 01-94100....... 

 
 
Stadt Neumünster 

Der Oberbürgermeister 

Fachbereich I 

Fachdienst Haushalt und Finanzen Telefon: 04321/942-0 

Abt. Steuern und Abgaben Durchwahl: 04321/942-2351/2352 

Großflecken 59 Telefax: 04321/942-2388 

24534 Neumünster  Email: steuern-und-abgaben@neumuenster.de 

 
 
 

 

 

Erläuterungen zur Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt 

Neumünster 
 
          ab Mai 2022 

 
 
1. Erläuterungen der Gerätetypen (wie bisher) 

 

Typ A = Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen etc. 

Typ B = Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit an anderen Orten 

 

Typ C = Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen etc. 

Typ D = Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit an anderen Orten 

 

Typ E = Gewaltspiele (sog. „Killerautomaten“) an allen Orten  

 

 

 

2. Zuordnung der neuen Formulare 

 

Gerätetyp     A Vordruck Nr. 1 (gültig ab Mai 2022) 

Gerätetyp     B Vordruck Nr. 2 (gültig ab Mai 2022) 

 

Gerätetypen C und E Vordruck Nr. 3 (gültig ab Mai 2022) 

Gerätetypen D und E Vordruck Nr. 4 (gültig ab Mai 2022) 

 

 

 

 
 


